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Schadensersatz wegen 
Pflichtverletzung 

(§ 280 I)

Schadensersatz „statt der Leistung“:
§§ 280 I, III, 281 – 283

§ 311a II
Def.: Der durch das endgültige Ausbleiben der 
(mangelfreien)  Leistung entstandene Schaden 
(Nichterfüllungsschaden), d.h. ein Schaden, der, 
wenn die Leistung jetzt noch käme, behoben wäre.
Die Leistung bleibt endgültig aus, wenn
- sie unmöglich ist
- sie der Schuldner  nicht mehr erbringen darf (SE-
Verlangen nach § 281 IV; Rücktritt nach § 323)

Verspätungsschaden
§§ 280 I, II, 286

Schadensersatz „neben der Leistung“
Def.: Der  bereits endgültig eingetretene, durch 
(gedachte) (Nach-)Erfüllung nicht mehr 
behebbare Schaden

Sonstige Schäden
§ 280 I


